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Berichterstatterin Margit Göll: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident!

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen den Bericht des

Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. November

2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarkt-

Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, das

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Glücksspielgesetz geändert

werden, zur Kenntnis bringen. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, somit komme ich gleich zur

Antragstellung:

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben.

Ich darf weitergehen: Ich darf Ihnen den Bericht des Finanzausschusses über

den Beschluss des Nationalrates vom 20. November 2024 betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem ein Sanktionengesetz 2024 erlassen wird und das

Sanktionengesetz 2024, das Bankwesengesetz, das E-Geldgesetz 2010, das

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Verbraucherzahlungskontogesetz,

das Devisengesetz 2004, das Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz und

das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz geändert werden, zur Kenntnis

bringen.

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, somit komme ich gleich zur

Antragstellung: 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den

Antrag, 
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1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben,

2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG

die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Ich darf Ihnen weiters den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss

des Nationalrates vom 20. November 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit

dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, das

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 und die Gewerbeordnung 1994

geändert werden, zur Kenntnis bringen. 

Der Bericht liegt Ihnen schriftlicher Form vor, somit komme ich gleich zur

Antragstellung: 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben. 

 Präsident Mag. Franz Ebner: Vielen Dank für die Berichte. 

Wir gehen in die Debatte ein.

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Isabella Theuermann. Ich erteile es ihr.
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